
Teilnahmebedingungen

1. Sie können maximal 5 Fotografien oder ein Film einsenden.

2. Für die Jurierung werden

 nur Papierabzüge

 Format 30 x 40 cm, ungerahmt

 keine Dateien oder Dias

 Filme digital

akzeptiert.

3. Jedes Foto ist auf der Rückseite mit dem Namen, dem Vornamen, dem Alter,

der Anschrift und dem Bildtitel zu versehen.

4. Mit Einsendung der Fotos und Filme versichert der Teilnehmer, die

Urheberrechte an den Arbeiten zu besitzen, und erkennt die

Wettbewerbsbedingungen an.

5. Einsendeschluss ist am 01.11.2018.

6. Einsende-/Abgabeort: Stadtbücherei Pfullingen, Marktplatz 2, 72793

Pfullingen

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner werden durch die Stadtbücherei nach Ablauf der Ausstellung per E-

Mail oder Telefon benachrichtigt und öffentlich genannt. Eine Barauszahlung der

Gewinne erfolgt in keinem Falle. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht

abgetreten werden.

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze

verwendet. Der Teilnehmer willigt ein, dass der Veranstalter seine

personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck des Wettbewerbs

elektronisch erfasst und bearbeitet.

Die Teilnehmer räumen den Veranstaltern das räumlich und zeitlich

unbeschränkte sowie inhaltlich auf den Wettbewerb und auf das Thema „K wie

Kultur…“ beschränkte einfache Nutzungsrecht für sämtliche Nutzungsarten an

dem von ihnen zum Zweck der Teilnahme am Wettbewerb eingesandten Fotos

und Filme ein. Hierzu zählen insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und

Verbreitung der Fotos und Filme auf Bild- oder Tonträgern sowie das Recht der

öffentlichen Zugänglichmachung und das Vorführungsrecht. Die Nutzungsrechts-

einräumung erfolgt unentgeltlich. Der Veranstalter ist berechtigt, die vorstehend

genannten Rechte Dritten einzuräumen. Die Teilnehmer versichern, dass die

eingesandten Fotos frei von Rechten Dritter, z.B. Urheberrechten, sonstigen

Leistungsschutzrechten oder Persönlichkeitsrechten sind und sie frei über die

Fotos und Filme verfügen dürfen. Sie stellen den Veranstalter vorsorglich von

allen Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die vorstehende

Zusicherung nicht zutrifft.


